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Soweit ich weiß, ist für die Veranstaltung selbst die zuständige Bezirksdirektion zuständig.
Für die Veröffentlichung auf DVDs sind dann die Rechteinhaber (in der Regel die Verlage) der
Stücke zuständig, die man am Besten deutlich vor der Veranstaltung kontaktiert. Es kann
durchaus sein, dass der Rechteinhaber eines Stücks der Veröffentlichung nicht zustimmt und
dann dürfen die DVDs nicht verkauft werden.
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